	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Arbeitsbereich:
· Gartenbau
· Landwirtschaft
· Forstwirtschaft
	Betriebsanweisung
	Tätigkeit:
Sämtliche Tätigkeiten im Verbreitungsgebiet in der Nähe von Wasseransammlungen (Brutstätten) im Freien
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	zu biogenen Stoffen
	
	 

	 
	
	Firma:
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	GEFÄHRDUNGEN DURCH BIOGENE STOFFE
	 

	 
	Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus)
	 

	 
	
	 

	 
	GEFAHREN FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN
	 

	 
	

	Gefährdung durch Stichverletzungen und durch den Stich übertragene Viren wie beispielsweise Dengue-, Chikungunya- und Zikaviren. Wenn Reiserückkehrende, die solche Viren im Blut haben, in Deutschland von einer Aedes-Mücke gestochen werden, ist zumindest saisonal eine Übertragung dieser Krankheiten auch in Deutschland vorstellbar.
	 

	
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	 

	 
	








	Informationen zum aktuellen Verbreitungsgebiet einholen, z. B. unter:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/Aedes_albopictus_2023_02.png
Im Verbreitungsgebiet mögliche Brutstätten (Wasseransammlungen) vermeiden:
· Nicht benutzte Behälter, in denen sich Regenwasser sammeln kann (z. B. Eimer, Gießkanne) entfernen oder umgedreht lagern,
· [bookmark: _GoBack]Wasser in Wasserbecken, Vogeltränken etc. mindestens einmal pro Woche erneuern, 
· Teiche mit Fischen besetzen (sie fressen die Larven),
· stehende Wasseransammlungen, z. B. in Bodenvertiefungen, Altreifen, unbenutzten Blumentöpfen, Blumenuntersetzern etc., vermeiden sowie
· Regentonnen abdecken und Regenrinnen mehrmals pro Jahr vom Laub befreien.
	 

	 
	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	Aufgrund der aktuell geringen Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Krankheitserregern besteht bei einem Stich der Tigermücke in Deutschland kein Grund zur Beunruhigung. Entwickeln Sie dennoch wenige Tage nach einem Mückenstich Krankheitssymptome wie Fieber, Kopf-und Gliederschmerzen, sollten Sie zur Abklärung Ihren Hausarzt aufsuchen. Dies gilt insbesondere nach Auslandsaufenthalten in Verbreitungsgebieten der Tigermücke.

· Die Stichstelle ist zu kühlen.
· Die Hände sind zu desinfizieren und die Stichstelle ist zu markieren oder zu fotografieren. An der Einstichstelle nicht kratzen.
· Betroffene nicht allein lassen und bei einem Notfall (sich abzeichnende Allergie) ist umgehend der Notarzt zu rufen.
	Vorgesetzter: 	Tel.-Nr.:

		

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE
	NOTRUF 112
	 

	 
	
[image: ]





	· Verletzungen (Stiche) sind dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden und in das Verbandbuch einzutragen; ggf. ist ein Arzt aufzusuchen.
· Auch kleine Wunden sind sachgerecht zu behandeln.
	                        Ersthelfer:	Tel.-Nr.:                        

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
		Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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	Informationen beispielhaft zusammengestellt von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Stand 02/2025  [image: ]
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